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Gemeinde Strande 

Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe 

In der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom 21.11.2022 

 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung in der zurzeit gültigen Fassung 
und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1 und 10 Abs. 7-9 des Kommunalabgabengesetzes 
für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 12.04.2011/04.12.2014/21.11.2022 folgende Sat-
zung zur Änderung der Tourismusabgabensatzung erlassen:  
 
 

§  1 
Gegenstand der Abgabenerhebung 

 
(1) Die Gemeinde Strande ist als Seebad anerkannt. 

 
(2) Zur teilweisen Deckung der Kosten der Werbung sowie der Aufwendungen für 

den Tourismus, insbesondere für 
 
 Werbedrucksachen, Zeitungs-, Kino-, Fernseh- und Rundfunkwerbung, Beteili-

gung an Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen werbender Art, Beiträge 
an Werbe- und Tourismusgemeinschaften, Musikveranstaltungen und Som-
merfeste sowie zur Deckung von Aufwendungen für die Verwaltung der zu 
Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen,  
 
werden Abgaben erhoben. 
 

(3) Durch die Tourismusabgabe sollen die Aufwendungen nach Abs. 2 zu 35 % 
gedeckt werden. 
 

 
§  2 

Abgabepflichtiger Personenkreis 
 
Abgabepflichtig sind die natürlichen und juristischen Personen, denen durch den 
Tourismus in der Gemeinde Vorteile geboten werden, insbesondere Inhaber von 
Hotels, Fremden-, Kinder- und Erholungsheimen, Privatvermieter, Vermieter von 
Appartements, Ferienwohnungen und -häusern, die Gäste oder Erholungssuchende 
gegen Entgelt beherbergen, Inhaber von Restaurants, Schank- und Speisewirtschaf-
ten, Cafés, Konditoreien, Pavillons, Bars, Imbissstuben, Kiosken, Eisdielen, Milch-
bars, Diskotheken, Spielhallen, Verkaufswagen, Getränkeniederlassungen, Inhaber 
von Lebensmittel- und Gemischtwarenhandlungen, Schlachtereien, Bäckereien, 
Andenken- und Tabakwarengeschäften, Fischläden, Räuchereien, Wäschereien, 
Reinigungen, Gärtnereien, Blumenbindereien und Blumengeschäften, Handwerks-
betrieben und Werkstätten aller Art, Betreiber von Golf- und Tennisplätzen, Was-
serski-, Surf- und Tauchschulen sowie sonstigen gewerblichen Sportbetätigungsbe-
trieben, Reitschulen und Fahrschulen, Inhaber von Speditionen, Bootsvermietun-
gen, Verkehrs- und Reisebüros, Werbeunternehmungen, Vermieter von Fahrzeugen 
aller Art und Garagen, Taxiunternehmen, Tankstellen und Kfz-Werkstätten, Friseu-
re, Masseure, Kosmetiker, Fotografen, Buch- und Kunsthandlungen, Büchereien, 
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Lesezirkel, Geld- und Kreditinstitute, Sparkassen, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apo-
theker, Heilpraktiker, Rechtsanwälte und Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Steuerhelfer, Architekten, Ingenieure, Hausmakler, Versicherungsmakler bzw. -
vertreter und sonstige Vermittler. 
  

§  3 
Entstehung der Abgabepflicht, Haftung 

  
(1) Die Abgabepflicht entsteht mit Beginn des Rechnungsjahres, für das die Abga-

be erhoben wird, frühestens mit Aufnahme der abgabepflichtigen Tätigkeit. 
  
(2) Sind mehrere Personen Betriebsinhaber, so haften sie als Gesamtschuldner. 

Wird der Betrieb für Rechnung einer juristischen Person von einem Vertreter 
oder Beauftragten ausgeübt, so ist dieser neben dem Betriebsinhaber Gesamt-
schuldner. 

  
(3) Der Verpächter oder Vermieter eines Betriebes haftet für die Abgabe. Das gilt 

auch bei Unterverpachtungen oder Untervermietungen für den Unterverpäch-
ter oder Untervermieter. 

  
§  4 

Befreiung 
  
Von der Abgabe befreit sind die Körperschaften des öffentlichen Rechts und die 
Stiftungen, Anstalten, Einrichtungen und Unternehmen, die nach ihrer Satzung 
oder nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen Zwecken dienen und als gemeinnützig anerkannt sind, es sei 
denn, dass sie mit Privatbetrieben im Wettbewerb stehen, wie z. B. Kinderheime, 
Erholungsheime. 
  

§  5 
Höhe der Abgabe 

  
(1) Die Abgabe wird als Jahresabgabe nach folgenden Maßstäben erhoben: 
  
 a) Gewerbliche Beherbergungsbetriebe und private Zimmervermietungen 
   
  aa) Hotels und sonstige gewerbliche Beherbergungsbetriebe  

(Vermietung von Appartements, Ferienwohnungen u. a.) 
 mit mehr als  8  Betten pro Bett 47,52 EUR 

   
    bb) Vermietung von Appartements, Ferienwohnungen 

und Zimmern mit bis zu  8 Betten und private 
Zimmervermietung pro Bett 33,41 EUR 

   
 b) Restaurants, Schank- und Speisewirtschaften, Cafés, 

Konditoreien, Bars, Imbissstuben und -kioske, Eisdielen 
und Milchbars und ähnliche Einrichtungen mit Sitzplätzen 
Grundbetrag  119,21 EUR 

   
  Zusatzbetrag 

pro Innensitzplatz einschl. Tresensitzplätze 11,68 EUR 
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  pro Außensitzplatz sowie Platz an Stehtischen 6,00 EUR 
   
 c) Verkaufsstätten (Einzelhandel), 

soweit nicht von  b) oder  g)  erfasst,                        119,21 EUR 
 

 d) Verkaufswagen 71,36 EUR 
soweit mit Verkaufstresen über  5 m Länge 119,21 EUR 

   
 e) Omnibusbetriebe pro Bus 71,36 EUR 

Taxen/Mietwagenunternehmen pro Fahrzeug 35,68 EUR 
Vermieter von Wasserfahrzeugen pro Fahrzeug 6,00 EUR 
gewerbliche Angelfahrten pro Schiff 71,36 EUR 

   
 f) Minigolf- und Tennisplätze, Tauch-, Wasserski- und 

Surfschulen, Reitschulen, Fahrschulen 71,36 EUR 
   
 g) Tankstellen 142,89 EUR 

Tankstellen mit Kfz-Werkstatt 190,57 EUR 
   
 h) Geld- und Kreditinstitute, Sparkassen                     47,52 EUR 

(Ausnahme: Geldautomaten) 
   
 i) Freiberuflich Tätige 47,52 EUR 
 
   
 j) Sonstige gewerbliche Betriebe, die vorstehend nicht 

aufgeführt sind: 
Einmannbetriebe 47,52 EUR 
Betriebe mit bis zu  3  Arbeitskräften 95,37 EUR 
Betriebe von  4  bis  10  Arbeitskräften 166,73 EUR 
Betriebe über  10 Arbeitskräfte 285,94 EUR 

   
 g) bis  j) gilt nur im Ortsteil Strande. 
 
(2) Zieht ein Abgabepflichtiger aus mehreren Betrieben oder Tätigkeiten Vorteile, 

so ist die Abgabe für jeden Betrieb bzw. jede Tätigkeit getrennt zu entrichten. 
  
 Die Merkmale für die Einstufung werden nach den Verhältnissen am 15. Juni 

jeden Jahres ermittelt. 
  

§  6 
Heranziehung zur Abgabe 

  
(1) Der Abgabepflichtige hat der Gemeinde bis zum 31. Januar jeden Jahres die 

erforderlichen Angaben zur Berechnung der Abgabe mitzuteilen. Werden kei-
ne Angaben gemacht, so werden die Berechnungsgrundlagen geschätzt. 

  
 
 

(2) Werden falsche Angaben gemacht, erfolgt bezüglich der Erhöhung der Bemes-
sungsgrundlagen eine Veranlagung in doppelter Höhe der Maßstäbe gem.  § 5. 
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§ 6a 
            Umstellung auf Umsatzmodell/ Pflichtige/ Mitwirkungspflichten 
(1) 
Es ist beabsichtigt auf ein „Umsatzmodell“ umzustellen. Danach bemisst sich der 
vom Tourismus gebotene Vorteil nach der mit der beitragspflichtigen Tätigkeit 
verbundenen Ertragsmöglichkeit. Diese wird ausgedrückt in einem Messbetrag, der 
sich ergibt aus den mit der beitragspflichtigen Tätigkeit erzielten Jahreseinnah-
men, gegebenenfalls abzüglich Umsatzsteuer, multipliziert mit dem Vorteilssatz 
und dem Gewinnsatz.  
 
(2)  
Pflichtig sind dann die natürlichen und juristischen Personen und die  
teil- oder nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen, denen der Tourismus 
in der Gemeinde Strande unmittelbar und/oder mittelbar wirtschaftliche 
Vorteile bietet. Wirtschaftliche Vorteile aus dem Tourismus sind denjenigen 
geboten, die im Rahmen selbständiger, im Gemeindegebiet ausgeübter 
Erwerbstätigkeit entgeltliche Leistungen anbieten, sei es direkt gegenüber Touris-
ten (unmittelbarer Vorteil), sei es gegenüber denjenigen, die ihrerseits 
direkt Leistungen gegenüber Touristen anbieten (mittelbarer Vorteil). Für die 
Ermittlung der Jahreseinnahmen zeitlich maßgeblich sind die im Vorjahr des  
Erhebungsjahres erzielten Einnahmen.  
 
(3) 
Die Pflichtigen haben alle für die Ermittlung der zukünftigen Beitragsschuld 
erforderlichen Angaben zu machen und angeforderten Belege einzureichen 
und auf den vorgesehenen Erklärungsvordruck ihre betrieblichen Einnahmen 
zu erklären, auf Anforderung hin Umsatzsteuererklärungen, gegebenenfalls  
Umsatzsteuervoranmeldungen sowie den die jeweils beitragspflichtige Betriebsart 
betreffenden Teil der Einkommensteuererklärungen und -bescheide, gegebenen-
falls nebst zugehörigen Anlagen, vorzulegen. Die Gemeinde Strande ist befugt, von 
den Finanzbehörden Auskünfte über die betrieblichen Einnahmen der Beitrags-
pflichtigen einzuholen. 
 

 
§ 7 

Fälligkeit der Abgabe 
  
Die Abgabe ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Heranziehungsbe-
scheides fällig und bei der Amtskasse in einer Summe zu entrichten. 
  

§ 8 
Datenverarbeitung 

  
(1) Die Gemeinde Strande kann gemäß Artikel 6 Abs. 1e) der Verordnung (EU) 

2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung -EU- DSGVO) des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 und § 3 des Schleswig-
Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdaten-
schutzgesetz – LDSG) – jeweils in ihrer aktuellen Fassung – die zur Ermittlung 
der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-
anlagung nach dieser Satzung sowie die zur Durchführung aller weiteren Best-
immungen dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten mithilfe elektronischer Datenverarbeitungsanlagen 
verarbeiten. 
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Diese Daten sind 
 

a) Namen und Anschriften der Abgabepflichtigen, 
b) Anschrift des Objektes, 
c) Art der abgabepflichtigen Tätigkeit, 
d) Betten-, Sitz-, und Arbeitskräftezahlen sowie Fahrzeugmengen und 
e) Daten über die betrieblichen Einnahmen des Abgabepflichtigen 

  
  
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 

Die Gemeinde Strande wird die zur Durchführung der Bestimmung dieser Sat-
zung erforderlichen Daten gemäß Abs. 1 vorrangig direkt bei den Abgabe-
pflichtigen oder aus allgemein zugänglichen Quellen erheben. Er kann sich 
darüber hinaus die zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach dieser Sat-
zung erforderlichen Daten von anderen Stellen übermitteln lassen, soweit 
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenste-
hen. 
 
Das sind Daten aus 
 

a) betrieblichen Einnahmen des Pflichtigen, die dem für den jeweiligen 
Pflichtigen zuständigen Finanzamt vorliegen, 

b) dem Melderegister, 
c) der Veranlagung der Zweitwohnungssteuer nach der Satzung über die 

Erhebung einer Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Strande, 
d) der An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben nach den Vor-

schriften der Gewerbeordnung. 
 

 
Die Amtsverwaltung Dänischenhagen ist für die Gemeinde Strande befugt, auf 
der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von nach Absatz 1 
anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die Ab-
gabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese 
Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiter zu verarbeiten. 
 

§  9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 dieser Satzung 
sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 18 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und können mit einer Geldbuße bis zu der in § 18 KAG genannten Höchst-
grenze geahndet werden.  
 

§  10 
Inkrafttreten 

  
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.  
 
Strande, den  13.04.2011 

05.12.2014 
22.11.2022            Gemeinde Strande 

  Der Bürgermeister 
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darüber hinaus die zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach dieser Sat-
zung erforderlichen Daten von anderen Stellen übermitteln lassen, soweit 
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenste-
hen. 
 
Das sind Daten aus 
 

a) betrieblichen Einnahmen des Pflichtigen, die dem für den jeweiligen 
Pflichtigen zuständigen Finanzamt vorliegen, 

b) dem Melderegister, 
c) der Veranlagung der Zweitwohnungssteuer nach der Satzung über die 

Erhebung einer Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Strande, 
d) der An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben nach den Vor-

schriften der Gewerbeordnung. 
 

 
Die Amtsverwaltung Dänischenhagen ist für die Gemeinde Strande befugt, auf 
der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von nach Absatz 1 
anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die Ab-
gabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese 
Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiter zu verarbeiten. 
 

§  9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 dieser Satzung 
sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 18 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und können mit einer Geldbuße bis zu der in § 18 KAG genannten Höchst-
grenze geahndet werden.  
 

§  10 
Inkrafttreten 

  
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.  
 
Strande, den  13.04.2011 

05.12.2014 
22.11.2022            Gemeinde Strande 

  Der Bürgermeister 
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Gemeinde Strande 

Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe 

In der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom 21.11.2022 

 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung in der zurzeit gültigen Fassung 
und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1 und 10 Abs. 7-9 des Kommunalabgabengesetzes 
für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 12.04.2011/04.12.2014/21.11.2022 folgende Sat-
zung zur Änderung der Tourismusabgabensatzung erlassen:  
 
 

§  1 
Gegenstand der Abgabenerhebung 

 
(1) Die Gemeinde Strande ist als Seebad anerkannt. 

 
(2) Zur teilweisen Deckung der Kosten der Werbung sowie der Aufwendungen für 

den Tourismus, insbesondere für 
 
 Werbedrucksachen, Zeitungs-, Kino-, Fernseh- und Rundfunkwerbung, Beteili-

gung an Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen werbender Art, Beiträge 
an Werbe- und Tourismusgemeinschaften, Musikveranstaltungen und Som-
merfeste sowie zur Deckung von Aufwendungen für die Verwaltung der zu 
Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen,  
 
werden Abgaben erhoben. 
 

(3) Durch die Tourismusabgabe sollen die Aufwendungen nach Abs. 2 zu 35 % 
gedeckt werden. 
 

 
§  2 

Abgabepflichtiger Personenkreis 
 
Abgabepflichtig sind die natürlichen und juristischen Personen, denen durch den 
Tourismus in der Gemeinde Vorteile geboten werden, insbesondere Inhaber von 
Hotels, Fremden-, Kinder- und Erholungsheimen, Privatvermieter, Vermieter von 
Appartements, Ferienwohnungen und -häusern, die Gäste oder Erholungssuchende 
gegen Entgelt beherbergen, Inhaber von Restaurants, Schank- und Speisewirtschaf-
ten, Cafés, Konditoreien, Pavillons, Bars, Imbissstuben, Kiosken, Eisdielen, Milch-
bars, Diskotheken, Spielhallen, Verkaufswagen, Getränkeniederlassungen, Inhaber 
von Lebensmittel- und Gemischtwarenhandlungen, Schlachtereien, Bäckereien, 
Andenken- und Tabakwarengeschäften, Fischläden, Räuchereien, Wäschereien, 
Reinigungen, Gärtnereien, Blumenbindereien und Blumengeschäften, Handwerks-
betrieben und Werkstätten aller Art, Betreiber von Golf- und Tennisplätzen, Was-
serski-, Surf- und Tauchschulen sowie sonstigen gewerblichen Sportbetätigungsbe-
trieben, Reitschulen und Fahrschulen, Inhaber von Speditionen, Bootsvermietun-
gen, Verkehrs- und Reisebüros, Werbeunternehmungen, Vermieter von Fahrzeugen 
aller Art und Garagen, Taxiunternehmen, Tankstellen und Kfz-Werkstätten, Friseu-
re, Masseure, Kosmetiker, Fotografen, Buch- und Kunsthandlungen, Büchereien, 
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Lesezirkel, Geld- und Kreditinstitute, Sparkassen, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apo-
theker, Heilpraktiker, Rechtsanwälte und Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Steuerhelfer, Architekten, Ingenieure, Hausmakler, Versicherungsmakler bzw. -
vertreter und sonstige Vermittler. 
  

§  3 
Entstehung der Abgabepflicht, Haftung 

  
(1) Die Abgabepflicht entsteht mit Beginn des Rechnungsjahres, für das die Abga-

be erhoben wird, frühestens mit Aufnahme der abgabepflichtigen Tätigkeit. 
  
(2) Sind mehrere Personen Betriebsinhaber, so haften sie als Gesamtschuldner. 

Wird der Betrieb für Rechnung einer juristischen Person von einem Vertreter 
oder Beauftragten ausgeübt, so ist dieser neben dem Betriebsinhaber Gesamt-
schuldner. 

  
(3) Der Verpächter oder Vermieter eines Betriebes haftet für die Abgabe. Das gilt 

auch bei Unterverpachtungen oder Untervermietungen für den Unterverpäch-
ter oder Untervermieter. 

  
§  4 

Befreiung 
  
Von der Abgabe befreit sind die Körperschaften des öffentlichen Rechts und die 
Stiftungen, Anstalten, Einrichtungen und Unternehmen, die nach ihrer Satzung 
oder nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen Zwecken dienen und als gemeinnützig anerkannt sind, es sei 
denn, dass sie mit Privatbetrieben im Wettbewerb stehen, wie z. B. Kinderheime, 
Erholungsheime. 
  

§  5 
Höhe der Abgabe 

  
(1) Die Abgabe wird als Jahresabgabe nach folgenden Maßstäben erhoben: 
  
 a) Gewerbliche Beherbergungsbetriebe und private Zimmervermietungen 
   
  aa) Hotels und sonstige gewerbliche Beherbergungsbetriebe  

(Vermietung von Appartements, Ferienwohnungen u. a.) 
 mit mehr als  8  Betten pro Bett 47,52 EUR 

   
    bb) Vermietung von Appartements, Ferienwohnungen 

und Zimmern mit bis zu  8 Betten und private 
Zimmervermietung pro Bett 33,41 EUR 

   
 b) Restaurants, Schank- und Speisewirtschaften, Cafés, 

Konditoreien, Bars, Imbissstuben und -kioske, Eisdielen 
und Milchbars und ähnliche Einrichtungen mit Sitzplätzen 
Grundbetrag  119,21 EUR 

   
  Zusatzbetrag 

pro Innensitzplatz einschl. Tresensitzplätze 11,68 EUR 
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  pro Außensitzplatz sowie Platz an Stehtischen 6,00 EUR 
   
 c) Verkaufsstätten (Einzelhandel), 

soweit nicht von  b) oder  g)  erfasst,                        119,21 EUR 
 

 d) Verkaufswagen 71,36 EUR 
soweit mit Verkaufstresen über  5 m Länge 119,21 EUR 

   
 e) Omnibusbetriebe pro Bus 71,36 EUR 

Taxen/Mietwagenunternehmen pro Fahrzeug 35,68 EUR 
Vermieter von Wasserfahrzeugen pro Fahrzeug 6,00 EUR 
gewerbliche Angelfahrten pro Schiff 71,36 EUR 

   
 f) Minigolf- und Tennisplätze, Tauch-, Wasserski- und 

Surfschulen, Reitschulen, Fahrschulen 71,36 EUR 
   
 g) Tankstellen 142,89 EUR 

Tankstellen mit Kfz-Werkstatt 190,57 EUR 
   
 h) Geld- und Kreditinstitute, Sparkassen                     47,52 EUR 

(Ausnahme: Geldautomaten) 
   
 i) Freiberuflich Tätige 47,52 EUR 
 
   
 j) Sonstige gewerbliche Betriebe, die vorstehend nicht 

aufgeführt sind: 
Einmannbetriebe 47,52 EUR 
Betriebe mit bis zu  3  Arbeitskräften 95,37 EUR 
Betriebe von  4  bis  10  Arbeitskräften 166,73 EUR 
Betriebe über  10 Arbeitskräfte 285,94 EUR 

   
 g) bis  j) gilt nur im Ortsteil Strande. 
 
(2) Zieht ein Abgabepflichtiger aus mehreren Betrieben oder Tätigkeiten Vorteile, 

so ist die Abgabe für jeden Betrieb bzw. jede Tätigkeit getrennt zu entrichten. 
  
 Die Merkmale für die Einstufung werden nach den Verhältnissen am 15. Juni 

jeden Jahres ermittelt. 
  

§  6 
Heranziehung zur Abgabe 

  
(1) Der Abgabepflichtige hat der Gemeinde bis zum 31. Januar jeden Jahres die 

erforderlichen Angaben zur Berechnung der Abgabe mitzuteilen. Werden kei-
ne Angaben gemacht, so werden die Berechnungsgrundlagen geschätzt. 

  
 
 

(2) Werden falsche Angaben gemacht, erfolgt bezüglich der Erhöhung der Bemes-
sungsgrundlagen eine Veranlagung in doppelter Höhe der Maßstäbe gem.  § 5. 
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§ 6a 
            Umstellung auf Umsatzmodell/ Pflichtige/ Mitwirkungspflichten 
(1) 
Es ist beabsichtigt auf ein „Umsatzmodell“ umzustellen. Danach bemisst sich der 
vom Tourismus gebotene Vorteil nach der mit der beitragspflichtigen Tätigkeit 
verbundenen Ertragsmöglichkeit. Diese wird ausgedrückt in einem Messbetrag, der 
sich ergibt aus den mit der beitragspflichtigen Tätigkeit erzielten Jahreseinnah-
men, gegebenenfalls abzüglich Umsatzsteuer, multipliziert mit dem Vorteilssatz 
und dem Gewinnsatz.  
 
(2)  
Pflichtig sind dann die natürlichen und juristischen Personen und die  
teil- oder nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen, denen der Tourismus 
in der Gemeinde Strande unmittelbar und/oder mittelbar wirtschaftliche 
Vorteile bietet. Wirtschaftliche Vorteile aus dem Tourismus sind denjenigen 
geboten, die im Rahmen selbständiger, im Gemeindegebiet ausgeübter 
Erwerbstätigkeit entgeltliche Leistungen anbieten, sei es direkt gegenüber Touris-
ten (unmittelbarer Vorteil), sei es gegenüber denjenigen, die ihrerseits 
direkt Leistungen gegenüber Touristen anbieten (mittelbarer Vorteil). Für die 
Ermittlung der Jahreseinnahmen zeitlich maßgeblich sind die im Vorjahr des  
Erhebungsjahres erzielten Einnahmen.  
 
(3) 
Die Pflichtigen haben alle für die Ermittlung der zukünftigen Beitragsschuld 
erforderlichen Angaben zu machen und angeforderten Belege einzureichen 
und auf den vorgesehenen Erklärungsvordruck ihre betrieblichen Einnahmen 
zu erklären, auf Anforderung hin Umsatzsteuererklärungen, gegebenenfalls  
Umsatzsteuervoranmeldungen sowie den die jeweils beitragspflichtige Betriebsart 
betreffenden Teil der Einkommensteuererklärungen und -bescheide, gegebenen-
falls nebst zugehörigen Anlagen, vorzulegen. Die Gemeinde Strande ist befugt, von 
den Finanzbehörden Auskünfte über die betrieblichen Einnahmen der Beitrags-
pflichtigen einzuholen. 
 

 
§ 7 

Fälligkeit der Abgabe 
  
Die Abgabe ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Heranziehungsbe-
scheides fällig und bei der Amtskasse in einer Summe zu entrichten. 
  

§ 8 
Datenverarbeitung 

  
(1) Die Gemeinde Strande kann gemäß Artikel 6 Abs. 1e) der Verordnung (EU) 

2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung -EU- DSGVO) des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 und § 3 des Schleswig-
Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdaten-
schutzgesetz – LDSG) – jeweils in ihrer aktuellen Fassung – die zur Ermittlung 
der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Ver-
anlagung nach dieser Satzung sowie die zur Durchführung aller weiteren Best-
immungen dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten mithilfe elektronischer Datenverarbeitungsanlagen 
verarbeiten. 
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Diese Daten sind 
 

a) Namen und Anschriften der Abgabepflichtigen, 
b) Anschrift des Objektes, 
c) Art der abgabepflichtigen Tätigkeit, 
d) Betten-, Sitz-, und Arbeitskräftezahlen sowie Fahrzeugmengen und 
e) Daten über die betrieblichen Einnahmen des Abgabepflichtigen 

  
  
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 
 
 

Die Gemeinde Strande wird die zur Durchführung der Bestimmung dieser Sat-
zung erforderlichen Daten gemäß Abs. 1 vorrangig direkt bei den Abgabe-
pflichtigen oder aus allgemein zugänglichen Quellen erheben. Er kann sich 
darüber hinaus die zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben nach dieser Sat-
zung erforderlichen Daten von anderen Stellen übermitteln lassen, soweit 
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenste-
hen. 
 
Das sind Daten aus 
 

a) betrieblichen Einnahmen des Pflichtigen, die dem für den jeweiligen 
Pflichtigen zuständigen Finanzamt vorliegen, 

b) dem Melderegister, 
c) der Veranlagung der Zweitwohnungssteuer nach der Satzung über die 

Erhebung einer Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Strande, 
d) der An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben nach den Vor-

schriften der Gewerbeordnung. 
 

 
Die Amtsverwaltung Dänischenhagen ist für die Gemeinde Strande befugt, auf 
der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von nach Absatz 1 
anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für die Ab-
gabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese 
Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiter zu verarbeiten. 
 

§  9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 dieser Satzung 
sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 18 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und können mit einer Geldbuße bis zu der in § 18 KAG genannten Höchst-
grenze geahndet werden.  
 

§  10 
Inkrafttreten 

  
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.  
 
Strande, den  13.04.2011 

05.12.2014 
22.11.2022            Gemeinde Strande 

  Der Bürgermeister 


